
VERORDNUNG (EU) Nr. 479/2010 DER KOMMISSION 

vom 1. Juni 2010 

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich der 
Mitteilungen der Mitgliedstaaten an die Kommission im Sektor Milch und Milcherzeugnisse 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 192 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 192 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 teilen sich die Mitgliedstaaten und die Kom
mission gegenseitig die Angaben mit, die zur Durchfüh
rung der genannten Verordnung erforderlich sind. Die 
Verordnung (EG) Nr. 562/2005 der Kommission ( 2 ) ent
hält die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EG) Nr. 1255/1999 des Rates ( 3 ) hinsichtlich der gegen
seitigen Mitteilungen der Mitgliedstaaten und der Kom
mission im Sektor Milch und Milcherzeugnisse. 

(2) Da die Verordnung (EG) Nr. 562/2005 bereits geändert 
wurde und weitere Änderungen erforderlich sind, um 
insbesondere die Bezugnahmen auf andere Verordnungen 
zu aktualisieren, empfiehlt es sich aus Gründen der Klar
heit, die Verordnung (EG) Nr. 562/2005 aufzuheben und 
durch eine neue Verordnung zu ersetzen. 

(3) Die Festsetzung der Ausfuhrerstattungen sowie der Bei
hilfen für zu Kasein verarbeitete Magermilch ist nur auf 
der Grundlage von Mitteilungen über die Entwicklung der 
Binnen- und der Weltmarktpreise möglich. 

(4) Es ist erforderlich, Preisnotierungen für Erzeugnisse ver
gleichen zu können, insbesondere zum Zweck der Be
rechnung der Erstattungen und Beihilfebeträge. Außer
dem ist die Zuverlässigkeit dieser Preisnotierungen durch 
Gewichtung der Angaben zu erhöhen. 

(5) Um den Verwaltungsaufwand der nationalen Behörden 
zu vereinfachen und zu verringern, sollten sich die wö
chentlichen Preismitteilungen auf Erzeugnisse beschrän
ken, bei denen diese Informationen erforderlich sind, 
um die Entwicklung auf dem Milchmarkt genau verfolgen 
zu können. Für die anderen Erzeugnisse sollten die Preis
mitteilungen monatlich erfolgen, und bei Erzeugnissen, 

für die solche Informationen keine wesentliche Bedeu
tung haben, sollten sie abgeschafft werden. 

(6) Die Preismitteilungen für Erzeugnisse, die von weniger als 
drei Erzeugern in einem Mitgliedstaat produziert werden, 
sollten als vertraulich gekennzeichnet, nur von der Kom
mission verwendet und nicht anderweitig veröffentlicht 
werden. 

(7) Für eine bessere Überwachung des Milchmarktes sind 
Angaben über die Einfuhr von Erzeugnissen, für die Ein
fuhrlizenzen vorgeschrieben sind, von wesentlicher Be
deutung. Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 
2535/2001 der Kommission vom 14. Dezember 2001 
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 1255/1999 des Rates zur Einfuhrregelung für Milch 
und Milcherzeugnisse und zur Eröffnung der betreffenden 
Zollkontingente ( 4 ) werden Einfuhrlizenzen ab dem 1. Juli 
2008 nur für präferenzielle Einfuhren verlangt. 

(8) Gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben b und c der 
Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 
31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die Ver
waltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaft
liche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzrege
lung ( 5 ) sind der Kommission die Mengen, für die Ein
fuhrlizenzen ausgestellt wurden, und die Mengen, für die 
die im Rahmen von Einfuhrzollkontingenten ausgestell
ten Lizenzen nicht oder nur teilweise ausgeschöpft wur
den, mitzuteilen. Diese horizontalen Bestimmungen be
treffen dieselben Angaben, die bisher durch Artikel 7 
Absätze 1 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 562/2005 
abgedeckt sind. Die Verpflichtung, diese Angaben mit
zuteilen, sollte daher nicht in die neue Verordnung auf
genommen werden. 

(9) In Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verord
nung (EG) Nr. 376/2008 der Kommission vom 23. April 
2008 mit gemeinsamen Durchführungsvorschriften für 
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfestsetzungs
bescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 6 ) 
sind die Fälle und Erzeugnisse angegeben, in denen 
bzw. für die eine Einfuhrlizenz vorzulegen ist. In 
Anhang II Abschnitt K der genannten Verordnung sind 
die im Rahmen anderer Präferenzregelungen als Zollkon
tingente eingeführten Milcherzeugnisse, für die eine Ein
fuhrlizenz vorzulegen ist, aufgeführt. Für diese Erzeug
nisse sind der Kommission Mitteilungen zu machen.
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(10) Gemäß Titel 2 Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 
2535/2001 werden zur Verwaltung bestimmter Einfuhr
kontingente von den zuständigen Stellen in den Dritt
ländern Bescheinigungen „IMA 1“ (Inward Monitoring 
Arrangements) ausgestellt. Die Mitgliedstaaten melden 
der Kommission die Erzeugnismengen, für die Einfuhr
lizenzen auf der Grundlage von Bescheinigungen IMA 1 
erteilt werden. Erfahrungsgemäß ermöglichen diese Mel
dungen es nicht immer, den Verlauf der Einfuhren in 
seinen einzelnen Phasen genau zu verfolgen. Daher ist 
die Übermittlung zusätzlicher Informationen vorzusehen. 

(11) Für eine genaue und regelmäßige Beobachtung der Han
delsströme, mit der die Auswirkung der Erstattungen be
urteilt werden kann, sind Angaben über die Ausfuhren 
der Erzeugnisse erforderlich, für die Erstattungen fest
gesetzt sind, insbesondere hinsichtlich der Mengen, für 
die im Rahmen einer Ausschreibung der Zuschlag erteilt 
wird. 

(12) Zur Einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus dem im 
Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der 
Uruguay-Runde geschlossenen, mit dem Beschluss 
94/800/EG des Rates ( 1 ) genehmigten Übereinkommen 
über die Landwirtschaft (nachstehend: „Übereinkommen 
über die Landwirtschaft“) ergeben, sind zahlreiche detail
liertere Angaben über die Ein- und Ausfuhr, insbesondere 
über die Beantragung von Lizenzen und ihre Nutzung 
erforderlich. Für eine bestmögliche Nutzung ist eine ra
sche Information über die Entwicklung der Ausfuhren 
nötig. 

(13) Die Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 der Kommission 
vom 27. November 2009 mit besonderen Durchfüh
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
des Rates im Hinblick auf die Ausfuhrlizenzen und die 
Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und Milcherzeug
nisse ( 2 ) enthält besondere Bestimmungen für die Ausfuh
ren bestimmter Milcherzeugnisse nach Kanada, den Ver
einigten Staaten und der Dominikanischen Republik. Da
her ist die Übermittlung der diesbezüglichen Informatio
nen vorzusehen. 

(14) In der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 ist eine Sonder
regelung für die Gewährung von Erstattungen für Be
standteile vorgesehen, die ihren Ursprung in der Gemein
schaft haben und zur Herstellung von Schmelzkäse im 
Rahmen des aktiven Veredelungsverkehrs verwendet wer
den. Daher ist die Übermittlung der diesbezüglichen In
formationen vorzusehen. 

(15) Die Erfahrungen, die im Laufe der Jahre bei der Auswer
tung der bei der Kommission eingegangenen Informatio
nen gemacht wurden, haben gezeigt, dass die Häufigkeit 
bestimmter Mitteilungen verringert werden könnte, ohne 
dass wesentliche Informationen verloren gehen. 

(16) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

BEIHILFEMAßNAHMEN FÜR MAGERMILCH UND 
MAGERMILCHPULVER 

Artikel 1 

(1) Hinsichtlich der gemäß Artikel 99 Absatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 1234/2007 gewährten Beihilfen für Magermilch 
und Magermilchpulver, die zu Futterzwecken verwendet werden, 
übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission spätestens am 
20. eines jeden Monats für den vorhergehenden Monat folgende 
Angaben: 

a) die zur Herstellung von Mischfuttermitteln verwendeten Ma
germilchmengen, für die während des betreffenden Monats 
Beihilfen beantragt wurden, 

b) die Mengen denaturierten Magermilchpulvers, für die wäh
rend des betreffenden Monats Beihilfen beantragt wurden, 

c) die zur Herstellung von Mischfuttermitteln verwendeten Ma
germilchpulvermengen, für die während des betreffenden 
Monats Beihilfen beantragt wurden. 

(2) Hinsichtlich der gemäß Artikel 100 der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 gewährten Beihilfen für zu Kasein und Kasein
aten verarbeitete Magermilch übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission spätestens am 20. eines jeden Monats die Mager
milchmengen, für die während des vorhergehenden Monats Bei
hilfen beantragt wurden. Diese Mengen werden nach der Qua
lität der hergestellten Kaseine oder Kaseinate aufgeschlüsselt. 

KAPITEL II 

PREISE 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens am 
Mittwoch jeder Woche um 12.00 Uhr (Brüsseler Zeit) hinsicht
lich der Preise ab Fabrik, die in der Vorwoche für die in 
Anhang I.A aufgeführten Erzeugnisse notiert wurden, Folgendes 
mit: 

a) die Preise für jedes der unter den Nummern 1 bis 6 auf
geführten Erzeugnisse, wenn die nationale Erzeugung 1 % 
oder mehr der EU-Erzeugung entspricht; 

b) die Preise der Käsesorten, die 4 % oder mehr der gesamten 
nationalen Käseerzeugung entsprechen.
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Die für die Anwendung von Unterabsatz 1 Buchstabe a zu 
berücksichtigende nationale und EU-Erzeugung der unter den 
Nummern 4 und 5 von Anhang I.A aufgeführten Butter ent
spricht der Gesamterzeugung der beiden unter diesen Nummern 
aufgeführten Erzeugnisse. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens am 
10. jeden Monats hinsichtlich der Preise ab Fabrik, die im Vor
monat für die in Anhang I.B aufgeführten Erzeugnisse notiert 
wurden, Folgendes mit: 

a) die Preise für jedes Erzeugnis, ausgenommen Käse, wenn die 
nationale Erzeugung 2 % oder mehr der EU-Erzeugung ent
spricht; 

b) die Preise nach Käsesorten, die 8 % oder mehr der gesamten 
nationalen Käseerzeugung entsprechen, ausgenommen die 
Sorten gemäß Absatz 1 Buchstabe b. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission sobald wie 
möglich, jedoch spätestens am Monatsende Folgendes mit: 

a) die Preise, die den Erzeugern im vorhergehenden Monat in 
ihrem Hoheitsgebiet für Lieferungen von Rohmilch zum tat
sächlichen Fett- und Proteingehalt gezahlt wurden; 

b) gegebenenfalls den geschätzten Preis für Lieferungen des lau
fenden Monats. 

(4) Der Preis ab Fabrik im Sinne diese Artikels ist der Preis, 
zu dem das Erzeugnis dem Unternehmen abgekauft wird, ohne 
Steuern (MwSt.) und andere Kosten (Transport, Verladen, Be
handlung, Lagerung, Paletten, Versicherung usw.). Der Preis be
zieht sich auf die im Bezugszeitraum in Rechnung gestellten 
Verkäufe. 

Artikel 3 

(1) Die gemäß Artikel 2 mitgeteilten Preise werden als ge
wichtete Mittel in Landeswährung und je 100 kg ausgedrückt. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um zu gewährleisten, dass ihre Mitteilungen über die 
Preise repräsentativ, realitätsnah und vollständig sind. Zu diesem 
Zweck übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 
15. August 2010 einen Bericht auf der Grundlage des Musters 
in Anhang II. Ein neuer Bericht wird jedes Mal dann erstellt, 
wenn ein Element des vorhergehenden Berichts aktualisiert wer
den muss. 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um zu gewährleisten, dass die betreffenden Marktteilneh
mer ihnen die erforderlichen Angaben innerhalb der jeweiligen 
Fristen übermitteln. 

(4) Bis zum 15. August 2010 übermitteln die Mitgliedstaaten 
der Kommission anhand der Muster in den Anhängen I.A 
und I.B folgende Informationen: 

a) Bezieht sich ein mitzuteilender Preis auf ein Erzeugnis, das 
von weniger als drei Erzeugern in einem Mitgliedstaat pro
duziert wird, so wird in der Spalte „Anmerkungen“ der 
Anhänge I.A und I.B der Vermerk „vertraulich“ angegeben. 
Solche Auskünfte werden als vertraulich behandelt und nur 
für Aggregierungszwecke verwendet; 

b) für Käse die repräsentative Verpackungseinheit, für die der 
Preis mitgeteilt wird; 

c) für andere Erzeugnisse als Käse: gilt der Preis für eine andere 
Verpackungseinheit als diejenige, die in der Spalte „repräsen
tative Verpackungseinheit“ angegeben ist, so ist in der Spalte 
„Anmerkungen“ der Anhänge I.A und I.B die tatsächliche 
Verpackungseinheit des Erzeugnisses anzugeben, für die der 
Preis mitgeteilt wird. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jedes Mal mit, wenn 
ein Element gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c ak
tualisiert werden muss. 

KAPITEL III 

HANDELSVERKEHR 

ABSCHNITT 1 

Einfuhren 

Artikel 4 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens am 
10. eines jeden Monats für den vorhergehenden Monat die in 
Anhang II Teil I Abschnitt K der Verordnung (EG) Nr. 
376/2008 genannten Mengen Milch und Milcherzeugnisse, die 
im Rahmen anderer Präferenzregelungen als Zollkontingente 
eingeführt werden, mit, für die Einfuhrlizenzen erteilt wurden, 
aufgeschlüsselt nach KN-Codes und Codes der Ursprungsländer. 

Die Mitteilungen umfassen auch Mitteilungen mit der Angabe 
„entfällt“. 

Artikel 5 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens am 
31. März für das vorhergehende Jahr folgende nach KN-Codes 
aufgeschlüsselte Angaben über die gegen Vorlage einer Beschei
nigung IMA 1 erteilten Einfuhrlizenzen gemäß Titel 2 Kapitel III 
Abschnitt 1 der Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 unter Angabe 
der Nummer der Bescheinigung IMA 1: 

a) die Erzeugnismenge, für die die Einfuhrlizenz erteilt wurde, 
sowie das Datum der Lizenzerteilung,
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b) die Erzeugnismenge, für die die Sicherheit freigegeben wurde. 

Die Mitteilungen umfassen auch Mitteilungen mit der Angabe 
„entfällt“. 

ABSCHNITT 2 

Ausfuhren 

Artikel 6 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission arbeitstäglich 
bis 18.00 Uhr Folgendes mit: 

a) die Mengen, aufgegliedert nach den Codes der Ausfuhrerstat
tungsnomenklatur für Milcherzeugnisse und nach Bestim
mungscodes, für die am selben Tag Lizenzen beantragt wur
den 

i) gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der Ver
ordnung (EG) Nr. 376/2008, ausgenommen Lizenzen ge
mäß den Artikeln 15 und 29 der Verordnung (EG) Nr. 
1187/2009, 

ii) gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009; 

b) gegebenenfalls, dass am selben Tag keine Lizenzen beantragt 
wurden, ausgenommen in dem Fall, dass keine Erstattung 
oder der Erstattungssatz Null für eines der Erzeugnisse in 
Anhang I Teil 9 der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der 
Kommission ( 1 ) festgesetzt wurde; 

c) die Mengen, aufgegliedert nach Anträgen, den Codes der 
Ausfuhrerstattungsnomenklatur für Milcherzeugnisse und 
nach Bestimmungscodes, für die am selben Tag vorläufige 
Lizenzen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 
1187/2009 beantragt wurden, unter Angabe 

i) der Ausschreibungsfrist, begleitet von einer Abschrift der 
Unterlage zur Bestätigung der Ausschreibung für die be
antragten Mengen, 

ii) der Erzeugnismengen, auf die sich die Ausschreibung be
zieht; 

d) die Mengen, aufgegliedert nach Codes der Ausfuhrerstat
tungsnomenklatur für Milcherzeugnisse und nach Bestim
mungscodes, für die am selben Tag vorläufige Lizenzen ge
mäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 endgül
tig erteilt bzw. annulliert wurden, unter Angabe des Datums 
und der Menge der vorläufigen Lizenz; 

e) gegebenenfalls die neu festgesetzte Menge der Erzeugnisse, 
auf die sich die Ausschreibung gemäß Buchstabe c bezieht; 

f) die Mengen, aufgegliedert nach Codes der Ausfuhrerstat
tungsnomenklatur für Milcherzeugnisse, für die Lizenzen 
mit Erstattung gemäß Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1187/2009 erteilt wurden. 

(2) Was die Mitteilung gemäß Absatz 1 Buchstabe c Ziffer 1 
angeht, so reicht eine Mitteilung pro Mitgliedstaat aus, wenn 
mehrere Anträge für dieselbe Ausschreibung eingereicht wur
den. 

Artikel 7 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor dem 
16. eines jeden Monats für den vorhergehenden Monat folgende 
Angaben mit: 

a) die nach Codes der Ausfuhrerstattungsnomenklatur für 
Milcherzeugnisse aufgegliederten Mengen, für die gemäß 
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1187/2009 Lizenzanträge annulliert wurden; 

b) die nicht verwendeten Mengen der seit dem 1. Juli des lau
fenden GATT-Jahres erteilten Lizenzen, die im Vormonat 
ungültig geworden sind und zurückgereicht wurden, auf
gegliedert nach Codes der Ausfuhrerstattungsnomenklatur 
für Milcherzeugnisse; 

c) die nach KN-Codes und Codes des Ursprungslandes auf
gegliederten Mengen Milcherzeugnisse, auf die keine der in 
Artikel 28 Absatz 2 des Vertrags genannten Rechtslagen 
zutrifft und die zur Herstellung von Erzeugnissen des KN- 
Codes 0406 30 eingeführt werden, gemäß Artikel 12 
Absatz 5 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 612/2009 
der Kommission ( 2 ) und mit der in Artikel 15 der Verord
nung (EG) Nr. 1187/2009 genannten Genehmigung; 

d) die nach KN-Codes aufgegliederten Mengen, für die gemäß 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 Lizenzen 
erteilt wurden und keine Erstattung beantragt wurde. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vor dem 
31. Dezember die nach KN-Codes aufgegliederten Mengen 
mit, für die gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 
1187/2009 Lizenzen für das folgende Kontingentsjahr erteilt 
wurden. 

KAPITEL IV 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 8 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die ge
mäß dieser Verordnung erforderlichen Mitteilungen auf elektro
nischem Wege nach dem von der Kommission mitgeteilten 
Verfahren.
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(2) Form und Inhalt der Mitteilungen sind in Mustern bzw. 
Verfahren festgelegt, die den zuständigen Behörden von der 
Kommission zur Verfügung gestellt werden. Diese Muster und 
Verfahren werden nach Unterrichtung des in Artikel 195 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 genannten Aus
schusses sowie der zuständigen Behörden gegebenenfalls ange
passt und aktualisiert. 

Artikel 9 

Die Kommission hält die von den Mitgliedstaaten übermittelten 
Daten, Informationen und Dokumente zu deren Verfügung. 

Artikel 10 

Die Verordnung (EG) Nr. 562/2005 wird aufgehoben. 

Die Verordnung (EG) Nr. 562/2005 bleibt jedoch für die Über
mittlung von Daten, Informationen und Dokumenten betreffend 
die Zeit vor Beginn der Anwendung der vorliegenden Verord
nung weiter gültig. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Be
zugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach der 
Entsprechungstabelle in Anhang III der vorliegenden Verord
nung zu lesen. 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. August 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 1. Juni 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I.A 

WÖCHENTLICHE MITTEILUNG 

Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 479/2010 

EUROPÄISCHE KOMMISSION — GD AGRI.C.4 — REFERAT „TIERISCHE ERZEUGNISSE“ 

Mitgliedstaat: ........................................................................................................................................................................................................... 

Ansprechpartner: ................................................................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................................................................................... 

Fax: ............................................................................................................................................................................................................................ 

E-Mail: ....................................................................................................................................................................................................................... 

Erzeugnis KN-Code Repräsentative Verpackungseinheit Anmerkungen 

1. Molkepulver 0404 10 02 25 kg 

2. Magermilchpulver von interventi
onsfähiger Qualität 

0402 10 19 25 kg 

3. Vollmilchpulver 0402 21 19 25 kg 

4. Butter — ungesalzen 0405 10 19 25 kg 

5. Butter — ungesalzen 0405 10 11 250 g 

6. Butteroil 0405 90 10 200 kg 

7. Cheddar, 45 bis 50 % Fett i. Tr. 0406 90 21 ( 1 ) 

8. Gouda, 45 bis 50 % Fett i. Tr. 0406 90 78 ( 1 ) 

9. Edamer, 40 bis 45 % Fett i. Tr. 0406 90 23 ( 1 ) 

10. Emmentaler, 45 bis 50 % Fett i. Tr. 0406 90 13 ( 1 ) 

( 1 ) Bei Käse betrifft die Mitteilung die repräsentativste Verpackungseinheit.
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ANHANG I.B 

MONATLICHE MITTEILUNG 

Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 479/2010 

EUROPÄISCHE KOMMISSION — GD AGRI.C.4 — REFERAT „TIERISCHE ERZEUGNISSE“ 

Mitgliedstaat: ........................................................................................................................................................................................................... 

Ansprechpartner: ................................................................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................................................................................... 

Fax: ............................................................................................................................................................................................................................ 

E-Mail: ....................................................................................................................................................................................................................... 

Erzeugnis KN-Code Repräsentative Verpackungsein
heit Anmerkungen 

1. Magermilchpulver zur Tierfütterung 0402 10 19 ANIM 20 t 

2. Kasein 3501 10 25 kg (Säcke) 

3. Käse: 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

— ( 1 ) 

( 1 ) Bei Käse betrifft die Mitteilung die repräsentativste Verpackungseinheit.
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ANHANG II 

Angaben für den der Kommission zu übermittelnden Bericht über die Preise von Rohmilch und 
Milcherzeugnissen (*) (Artikel 3) 

1. Organisation und Struktur des Marktes: 

allgemeine Übersicht über die Marktstruktur für das betreffende Erzeugnis 

2. Produktdefinition: 

Zusammensetzung (Fettgehalt, Gehalt an Trockenmasse, Wassergehalt in der fettfreien Masse), Güteklasse, Alter oder 
Reifestufe, Bedingungen der Aufmachung und Verpackung (z. B. in loser Schüttung, in 25-kg-Säcken), sonstige 
Merkmale 

3. Berichtsort und Preisermittlung: 

a) für die Preisstatistiken verantwortliche Stelle (Anschrift, Fax, E-Mail); 

b) die Anzahl der Erfassungsstellen sowie der geografische Bereich bzw. die Region, für die die Preise gelten; 

c) die Erhebungsmethode (z. B. Direkterhebung bei Erstaufkäufern). Werden die Preise durch einen Marktverband 
festgesetzt, sind Angaben darüber zu machen, ob die Preise auf Meinungskonsens oder realen Marktgegebenheiten 
beruhen. Wird Sekundärmaterial verwendet, so sind die Quellen (z. B. die Verwendung von Marktberichten) 
anzuführen; 

d) statische Aufbereitung der Preise, einschließlich der Umrechnungsfaktoren zur Umrechnung des Erzeugnisgewichtes 
in repräsentatives Gewicht gemäß Anhang I. 

4. Erzeugung: 

(geschätzte) jährliche Erzeugung des Mitgliedstaats 

5. Repräsentativität: 

Anteil des erfassten Volumens (z. B. in % der Jahreserzeugung) 

6. Sonstige relevante Aspekte
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(*) Der Bericht ist an folgende Anschrift zu übermitteln: Europäische Kommission — GD AGRI.C.4 — Referat „Tierische Erzeugnisse“.



ANHANG III 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 562/2005 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 — 

Artikel 2 — 

Artikel 3 — 

Artikel 4 — 

Artikel 5 Artikel 1 

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 

— Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3, Artikel 3 Absatz 1 

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 3 Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 3 

Artikel 6 Absatz 5 Artikel 2 Absatz 4 

— Artikel 3 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 1 — 

Artikel 7 Absatz 2 — 

Artikel 7 Absatz 3 — 

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 4 

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 4 

Artikel 7 Absatz 6 — 

Artikel 8 Artikel 5 

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 

Artikel 9 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 3 — 

Artikel 10 — 

Artikel 11 Buchstabe a Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 11 Buchstabe b Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 11 Buchstabe c — 

Artikel 11 Buchstabe d Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c 

Artikel 11 Buchstabe e Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d 

Artikel 11 Buchstabe f Artikel 7 Absatz 2
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Verordnung (EG) Nr. 562/2005 Vorliegende Verordnung 

Artikel 12 — 

Artikel 13 — 

Artikel 14 Artikel 8 

Artikel 15 Artikel 9 

Artikel 16 Artikel 10 

Artikel 17 Artikel 11 

Anhang I — 

Anhang II — 

Anhang III — 

Anhang IV — 

Anhang V — 

Anhang VI Anhänge I.A und I.B 

Anhang VII — 

Anhang VIII — 

Anhang IX — 

Anhang X — 

Anhang XI — 

Anhang XII Anhang II 

Anhang XIII Anhang III
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